
len Schwerpunkten, die für die Entwicklung unserer natio
nalen Wirtschaft von Bedeutung sind, und in den land
wirtschaftlichen Schwerpunktgebieten, um den dort leben
den Bürgern den notwendigen Wohnraum zur Verfügung 
zu stellen.

Diese Maßnahmen müssen durch die örtlichen Staats
organe unterstützt werden. So wie sich unsere nationale 
Wirtschaft entwickelt, werden auch die Möglichkeiten der 
Erweiterung des Wohnungsneubaues wachsen.

Die Wohnungsgröße und ihre Belegungsnorm ist für die 
Entwicklung des Wohnungsbaues von Bedeutung. Die ört
lichen Staatsorgane müssen verantwortungsbewußt die 
Voraussetzungen dafür schaffen, daß allen Bürgern ent
sprechend den gegebenen Verhältnissen geholfen wird.

Weil wir noch über einen hohen Anteil Altbausubstanz 
verfügen, hat die Werterhaltung und Instandsetzung große 
Bedeutung. Ihr wird die Regierung deshalb größere Auf
merksamkeit widmen. Sie erachtet die komplexe Instand
setzung ganzer Häuser und Straßen als eine der zweck
mäßigsten Formen. Um alle damit im Zusammenhang 
stehenden Maßnahmen zügig durchzuführen, kommt es 
darauf an, die Grundsätze des neuen ökonomischen 
Systems der Planung und Leitung der Volkswirtschaft im 
Bauwesen systematisch durchzusetzen. Dazu müssen in 
den Kreisen und Städten kommunale Baureparaturbetriebe 
gebildet werden, um die erforderliche Kapazität zusam
menzufassen und die Kooperation mit den verschiedenen 
Branchen des Bauhandwerks herzustellen. Die Verbesse
rung der Werterhaltung und auch der Lenkung des Wohn- 
raumes wird vor allem aber auch durch die breite Ein
beziehung unserer werktätigen Menschen in den verschie
densten Formen möglich. Das Nationale Aufbauwerk spielt 
dabei eine bedeutende Rolle. Insbesondere ist die Initia
tive der Werktätigen, durch eigene Kraft bei der Wert
erhaltung mitzuarbeiten, besser zu nutzen und zu unter
stützen. Dies erfordert die Verbesserung der Arbeit der 
örtlichen Staatsorgane, damit in den Wohngebieten die 
breite Mitarbeit verwirklicht werden kann.

Die Regierung wird der Arbeit im Wohngebiet beson
dere Bedeutung beimessen und die erforderlichen Maß
nahmen festlegen.
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